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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1994

Norm

JN §96

ZPO §11 A

ZPO §14 A

Rechtssatz

Während bei der einheitlichen Streitpartei nur dann von Parteienidentität gesprochen werden kann, wenn sämtliche

Streitgenossen auch Parteien der Widerklage sind, genügt es bei der einfachen Streitgenossenschaft, wenn die

Parteien der Widerklage Parteien eines der mehreren Rechtsstreite sind, die parallel laufen.
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